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Der Eparchierat 1m otlentalischen Recht

Der Bischof als achfolger der Apostel ist das jeden Gewinn z1iehen lassen und die sich stellen-
au seiner Eparchie. Er hat auf ihrem Gebilet alle den Pastoralprobleme kolleg1al lösen?. Auf dem
Gewalten inne und vereinigt Ss1e in seiner Person. Gebiet der zeitlichen Verwaltung verpflichtet
Kr allein 1st etztlich VOLI der höheren Autorität, VOL ihn, einen Rat VO  D KFxperten AUS dem Lai1ienstande
der des Patriarchen Ooder Roms, verantwortlich2. und demKlerux chaffenLndlic macht ı1hm
[)Daraus olg keineswegs, daß diese Jurisdiktion ZUr Pflicht, einen Eparchierat Cn Mit die-
immer un: überall direkt und unmittelbar u- SC: Rat werden WIr u1ls jer befassen, insofern 1n
üben hat. Die orge den Ruf VOI Ilem ihm die kollegiale pastorale Verantwortung aufder
auf dem Gebiet der Verwaltung; die otwendig- Ebene der Eparchie ihre konkrete Gestalt
kelit, seine Mitarbeiter AUS dem Lalenstande oder
dem Klerus der Leitung und Entfaltung der
Eparchie interessieren, 1indem S1e vertrauens- PFLICHT E  ER
voll seiner Hirtensorge un: Verantwortung AR  ERAT ILDEN

teilnehmen läßt; NSCTEC menschliche Beschränkt- Can. 45 Ö, Y I, des Motuproprios «De ersoniıs »heit; die Forderung der Gerechtigkeit, innerhalb
der Eparchie einen Rekursweg offenzuhalten ; macht jedem Bischof ZuUur C. in seiner Epar-

chle, selbst WE S1e sich innerhalb des Patriarchal-das Bestreben, besonders efähigte Kräfte un gebietes befindet, Eparchiekonsultoren bestel-dem Klerus un! demolk 1in den Dienst der Kirche len, die se1in beratendes Grem1i1um bilden S1e WEeTIi-stellen ; die konkrete Verwirklichung des Cha- den VO: Bischof ausgewählt und ernannt. S1e sol-rakters der Kirche als des Volkes Gottes, das in al-
len seinen Elementen, die den 1SC. des Herrn len Priester se1in, die sich auf TUnN! ihrer TOm-

migkeit, ihrer Sıtten, ihrer gesunden Treund den Bischof vereinigt sind, der Aufgabe der und ihrer ugheit dazu eignen. Dieses Ratskolle-Verbreitung des Evangeliums teilhat all diese y1um hat ZUrr Aufgabe, dem Bischof 1n der Regie-Gründe drängen den Oberhirten, se1ne pastoralen rung der Eparchie Urc Rat und 'Tat be1izustehen.ufrgaben M1t andern teilen und seine Mitarbei1-
ter möglichst selbständig arbeiten lassen, das Die Mitglieder des Rates werden also, selbst

nıcht ZU Teıl, nıcht VO  - den Priestern der Epar-Gebiet se1nes direkten und unmittelbaren KEngage- chie ewählt. Kein entgegenstehender Jegitimereinzuschränken, daß nicht mehr selber Brauch kann dagegen geltend gemacht werden, da€es kontrolliert, VO  5 en Rechenschaft verlangt, die Institution der Eparchieräte 1n den Ostkirchenen Weisungen erteilt. Kın olches Verhalten ist
klug, welse, gerecht und wirkungsvoll. em ist erst 19)5 / MIt dem Motupropri0 geschafien wurde.

ine Pflicht.
In der Tat schreibt der CX VOTL, daß der B1-

19 ZUSAMMENSETZUNG DE EPARCHIERATE
SCsich mit einer eparchialen Kurie umgebe die
namentlich olgende ÄI‘IItCI umfalt den Synkellost, Der ÖOkonom der Eparchie und der erste Priester
den Okonomen und den Rechnungsführer5, den der Kathedralkirche gehören VO  } Rechts gCn
Kanzler®, die exarchialen KExaminatoren und die dem Eparchierate anı Wenn nötig, kannn der Bi-
Pfarrkonsultoren7?. Er macht ihm ZUT Pflicht, alle schof Ordensleute CINCLNNCIN, ber das Recht Ver-

„ehn Jahre die Eparchiesynode einzuberufen 8 und ang 1in diesem Falle die Zustimmung des Patrıiar-
lobt den Brauch, jährlic: den Klerus der Kpar- chen!3. In Nsern Eparchien des Miıttleren Ustens,
hle den Bischof versammeln, den Bi1- der Klerus ZU 'Teıil AUS Ordensmännern
SCund alle Teilnehmer AUuUSs der Erfahrung eines besteht, die sowohl 1n den Ordenshäusern wI1e in
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den Pfarreien für die Seelsorge eingesetzt sind, wird der Administrator der vakanten Eparchie im
scheint diese Klausel, wonach Ernennung VO:  - Einverständnis mit den übrigen Mitgliedern einen

andern seine te sSsetzen. ach dem Ende derOrdensmännern 1n den Eparchierat die Zustim-
MuUuNg des Patriarchen einzuholen ist, die bischöf- Sedisvakanz muß dieses Mitglied VO Bi-
lıche Gewialt unnötig einzuschränken. Die Zu- SC 1mM Amt bestätigt werdenZ

stimmung des Ordensobern wird WT nıicht aus- Solange jemand als Mitglied des Eparchierates
drücklich erwähnt, ber VO:  =) der Natur der inge 1m Amte ist, kann ihn der ischof nur aus einem DC-
verlangt. rechten Grunde nach Rücksprache mM1t den andern

Der Eparchiera: o}wenigstens sechs itglieder Ratsmitgliedern abberufen, außer C für —

gebracht, VO:  - ihrem Gutachten abzusehen21.zählen. In den Eparchien, die 11U1 wenige eriker
aufwelsen, können uch bloß vier se1in. Alle
mussen 1n der Bischofsstadt oder in benac  en
Ortschaften wohnen L KOMPETENZ DES EPARCHIE  TE

Bevor s1e ihre Funktion aufnehmen, en Ss1e Allgemeines Prinzipeidlich versprechen, ihre Aufgabe ohne Ansehen
der Person erfüllen 15. a) Der Dtischof ist gehalten, die Zustimmung oder

Man rag sich, das otupropri0 den einfach das Gutachten des Eparchierates einzuho-
Synkellos er Generalvikar der Eparchie) nicht len22. Davon annn 7uweilen die Gültigkeit der
unftfe: den Mitgliedern anfü. die VO: Rechts WCOC- Entscheidungen abhängen.
SCMH diesem ate angehören. hne Zweifel jeg der Be1 der Leitung seiner eigenen Eparchie muß
TUnN! darın, daß dieser mM1t dem Bischofgleichsam der Patrıarch 1Ur in den en die Ansicht des Ep-
1Ur ine Person ausmacht. Der Bischot kann ihm archlerates einholen, 1n denen die Rechtsbestim-
jedoch dieses Amt anvertrauen, und 1m allgemeinen MuUunNgSCH verlangen, daß der Bischof das Gutachten
wird dies Platze se1n, da der ynkellos 11} se1- oder die Zustimmung des Eparchierates erfrage.
11ICT Stellung für die Leitung der Eparchie ıne SEO- Er 1st jedoch in keinem Fall durch dieses Gutach-
e Verantwortung tragt. ten, das ZUT Kenntnis nehmen hat, gebunden,

aber das Motuproprio empfiehlt, ihm echnung
IIL. DIE AMTSDAUER DE MITGLIEDER tragen, WE der Eparchierat einstimmi1g über et-

WAas befindet, und 1Ur dann darüber nwegzuge-DES ARCHIERATES hen, WENN seinem ugen Ermessen nach ein höhe-
Die itglieder des Eparchierates werden auf ine TGr TUnN! dagegen sprechen sollte 4S
Zeitdauer VO ”ehn Jahren ernannt 1©. ach Ab- Warum ist die Stellung gegenüber dem Epar-
auf dieser Frist Aäßt das Motuproprio dem Bischof chlerat der betreftenden Eparchien verschieden, Je
die Freiheit, S1€e durch andere ers!  en oder für nachdem sich einen Bischof oder einen Patri-

archen anı hne Zweifel aus Rücksicht aufweitere zehn re 1m Amt bestätigen!7.
Wenn während der zehnjährigen Amtsperiode die Patriarchenwürde. ber uch deswegen, weil

ein Mitglied des Eparchierates ausSs irgen! einem die Jurisdiktion des Patriarchen sich über se1ine e1-
Grunde (Tod, Demission, Abberufung USW.) AaUS- FCHC Eparchie hinaus auf das an Patriarchalge-
tällt, muß der Bischof UrCcC ein anderes ersetzen, biet erstreckt. Der Gesetzgeber hat ANSCHNOMMMUCL,

daß die Entscheide, die der Patriarch be1 der Le1-nachdem die andern Mitglieder angehört hat,
ern nicht für angezeigthält, ihre Ansıcht nıcht Lung seiner eigenen Hierarchie trifit, VO  = höheren,
einzuholen. Das NECUC Mitglied bleibt 1m Amite bis 1m Interesse des aNzCH Patriarchats gelegenen
die betreffende Amtsperliode abgelaufen 1st 18.  a Gründen 1iktiert se1in könnten, die den Mitglie-
Au die zehnjährige Amtsperiode einer eit dern des Eparchierates nicht ohne weiteres bekannt

ab, da der Bischofssitz vakant ist; bleiben die sind Oder denen s1e nıcht genügend echnung Lra-

Mitglieder des Kparchierates 1m Amt bis der NCUEC SC uberdem ist der Patriarch VO anderen Rat-
Bischof seine Funktion übernimmt. Dieser mul gebern umgeben, die 1m Prinzip och besser quali-
innerhalb VO:  ) sechs Onaten nach Antriıtt se1ines Aziert sind als die Mitglieder des Eparchlierates,
Amtes die entsprechenden Maßnahmen trefien, nämlich VO:  - den Mitgliedern seiner ständigen SYy-

node und den Bischöfen der Patriarchalkurie.wI1e die Rechtsbestimmungen S1e vorsehen 19.
eın Mitglied des Eparchierates während

einer Sedisvyvakanz sterben oder zurücktreten,
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Besondere Normen Zustimmung des Eparchierates des Administra-
t10NSrates und der Rechtsträger dazu die Genehm1i1-Fälle denen der ZUSTLMMUNG des Eparchierates

bedarf gun erteile Für ine Pachtdauer VO  S nNeuUnNn Jahren
un! darunter SgENULT daß nach der Begutachtung
urcden Administrationsratun:! der Zustimmunga) Wenn der Administrator während der edisva-

kanz ein Mitglied des Eparchierates ersetzt+ der Rechtsträger der Ordinarius loc1 die Genehm1i1-
Wenn der Administrator während der €ed1Ss- Du1ns erteilt

vakanz den Kanzler oder die Notare suspendiert
oder absetzt 25 Fälle denen das (yutachten des EparchieratesC) Für die Verwaltung der Güter die ZU Unter- eingeholt werden mußhalt ZUTLT Verschönerung und Instandsetzung der
Kathedrale bestimmt sind der CGüter die für a) Wenn der Bischof die VO Eparchieökonomen
die Kultusauslagen der Kathedrale bestimmt sind vorgelegten Rechnungen prü: muß wen1g StENS
1STt der Bischof MIT SC1NCIN Eparchierat ein Mitglied des Eparchierates beiziehen 3! Der

Ökonom muß alljährlich echnung ablegen unıkompetent SC1 denn die Stiftungsurkunde EenNTt-
ausdrücklich ahale besondere Bestimmung jedesmal wennl der Bischof verlangt

oder stehe e1nN: rechtmäßige ewohnheit ‚ZE- Wenn der Bischof 7zwischen Wwel Eparchie-
CN 26 synoden Examinatoren und Pfarrkonsultoren CT-

Veräußerung VO  - Kirchengütern deren Wert
7wischen un:! O O!  Ö Go.  tanken liegt27 Wenn KExaminatoren un Pfarrkonsultoren
Der Ordinarıius loci kann olchen Veräu- abgesetzt werden 33

erung Zustimmung erst dann geben Wln Wenn ine amovible Pfarre1i als inamovibel
das Gutachten des Admıintistrationsrates un die un: 1inNne neugegründete Pfarre1i als amov1ıbel CL-

inwilligung des Eparchierates un! jeglicher 4r wird
Rechtsträger eingeholt hat e) Wenn aufAkular- oder Regularbenefizien Ee1iNe

e’) Veräußerung VO  ( Guütern die der Eparchie außerordentliche Abgabe rhoben wI1rd 35. Der
selbst oder der bischöflichen Mensa gehören 28 Hierarche darf infolge besonderen Notlage
Wenn der Preis der veräußernden AC Z W1- der Eparchie diese alsnahme ergreifen.
schen OO und OO!  Ö Go  tranken legt darf der Wenn infolge Verminderung der Kın-
Bischof die Veräußerung 1Ur vornehmen nach- künfte oder AUusS$s irgendeinem andern gerechten
dem die Zustimmung des Eparchierates und das TUunNn! für den die Admıinistratoren nıcht VeOLI-

antwortlich sind die Verpflichtungen reduziertGutachten jeglicher Rechtsträger des Ad-
werden die sich AUS frommen testamentarischenminiıstrationsrates eingeholt hat jeg der Wert

un:; OOÖOOÖO oldfranken 1ST ZUI Gültigkeit des Verfügungen ergeben3® Der Hierarche kannn diese
eduktion ISE ach der Meinungsäuberung derVerkaufsvertrages nicht rtfordert daß der Kpar-

chierat sein Gutachten oder Einwilligung ZC- Rechtsträger und des Eparchieratesvornehmen und
muß SOWEeIT als möglich dem en des tiftersbe sondern genugt das Gutachten des dmıin1-

Strationsrate: und die Zustimmung eventuel- Rechnung tragen Der Kanon NUımMMT die Stifttmes-
len Rechtsträgers semn AauSs deren Reduktion dem Heiligen VOI-

behalten wird außer dem Hierarchen derVerpachtung VO  S Kirchengütern außerhalb des
Patriarchalgebietes Übersteigt der Pachtzins die Stiftungsurkunde selber ausdrücklic besondere
Summe VO:  ) 3 OÖ  O oldfranken un: übersteigt die Vollmachten ewährt worden
Dauer des Pachtvertrages nıcht 11CU1 Jahre 1ST o) Wenn der Bischot den Admintistrationsrat für
erfordert der Ordinarıius locı nach Zustim- die Vermögenswerte der Eparchie bildet der sich

Aaus Fachmännern ”zusammensetzt die VO ihmachINUuNS des Eparchierates und des Administrations-
’atfes eventueller Rechtsträger dazu die Ge- Befragung des Eparchierates ausgewählt werden

Be1 Verpachtun VO  D rchlichen Güternnehmigung erteile
x) VerpachtungVO  5 Kirchengütern Innern des den Patriarchaten 1ST das Gutachten des Eparchie-

Patriarchalgebietes 3° Jleg der Betrag des acht- erfordert 38
Z1NSsSES 7wischen und 0O oldfranken WE der Betrag des Pachtzinses 60 (OÖO!  ® old-
un:! übersteigt die Dauer des Pachtvertrages neun ranken übersteigt und die Pachtdauer 11CUIL Jahre
re 1sSt erfordert daß der Ordinarius locı ach nicht übersteigt

64A1



BEIT

wenn der Betrag des Pachtzinsés 7zwıischen 0000 SCS Administrators in den Patriarchaten den
unı 60 000  oldfranken Negt un die Pachtdauer Patriarchen über (sofern nicht T1A; eines beson-
NECuUnN a.  re übersteigt. deren Rechtes diese Vollmacht allein schon auf

TUn der Sedisvakanz hat) 4: außerhal der Pa-
triarchate den Metropoliten, den Erzbischof

des Ebparchierates während der S edz'wa/eamé Ooder den ersten residierenden Bischof der Provinz
oder WEHN der Bischof der Ausübung SCINEF Nac. der Ordnung des Vorranges) oder den ersten

Juriscdiktion verhindert IS Metropoliten4:
Im Fall der anz einer EParchie, die nıcht VO'  w}Allgemeine Bestimmungen einem Patriarchen, Erzbischof oder Metropoliten

Der Eparchierat ErSGIZT den Bischof in der Leitung abhängig ist, ist der Metropolit der den dmi-
der Eparchie, WECLN der Sitz vakant oder der B1- nistrator ernennt#>, sofern der Eparchierat nıcht
SC. der Ausübung seiner Jurisdiktion verhin- innerhalb VO  - acht agen einen olchen gewählt
ert ist. In den Patrıarchaten hingegen geht die Re- hat
gierung während der edisvakanz in dieandes Der Eparchierat MUuUu. den Römischen Apostoli-
Patriarchen ber (der üinen patriarc.  en Admini1- schen tu. SO als möglich VO Tod des Bi-
trator bezeichnet 39)‚ sofern nıcht das Sonderrecht schofs 1n Kenntnis SETIZCN, un! der VO' diesem Rat
eine andere erfügung tr1fit unı der Römische erwählte Administrator muß ihn VO:  - seiner Wahl
/Apostolische Stuhl nıicht einen Apostolischen Ad- benachrichtigenA
ministrator ernennt oder ine andere 4LNahmMe orgehen be1i der \WWahl des Administrators:
getroflen hatF Der Eparchierat muß be1 der Wahl des dmini-

Für Eparchien ußerhalb eines Patriarchalgebie- kolleg1ial vorgehen+7, Zur Gültigkeit der
tes sieht daseolgende Maßnahmen VOLr Wahl 1st die absolute ehrher der Stimmen erfor-

a) Ist der Bischot der Ausübung seiner Juris- dert, nach zug der ngültigen Stimmen 48
on verhindert (durch („efangenschaft, Haft, Oollmachten des Eparchierates qı
Verbannung;, nfähigkeit), daß selbst niıcht Solange kein Administrator der vakanten Epar-
auf schriftlichem Wege MIt der Eparchie verkehren chie bezeichnet ist, geht während der Sedisvakanz
kann, geht die Leitung derselben sofern der RSö- die ordentliche Gewalt des 1SCHOTIS 1im geistlichen
mische €  DE Stuhl nıcht anders entschieden hat) und zeitlichen Bereich unbeschadet der Votr-

den ynkellos des 1SCHNOTS oder einen andern schriften des Rechts hinsichtlich gewisser verbo-
geeigneten, VO: Bischof bezeichneten Priester ener kte 1n dieel des Patriarchen über, —-

über, dem 1pso iure ewalt, Rechte und Verpflich- fern kein Sonderrecht vorliegt; 1uber der Pa-
tungen des ynkellos zukommen. triarchate den Eparchierat. Ist der Administrator

Der Bischof kann gegebenenfalls und Aaus einem bezeichnet, geht auf ihn die gleiche Gewalt über,
wichtigen Grunde mehrere Priester bezeichnen, die die dem Bischof zusteht. Darum kommen sowochl
nacheinander die Leitung der Eparchie überneh- dem KEparchierat W1Ee sodann dem Administrator
men der vakanten Eparchie alle ollmachten Z die in

Wenn alle diese verschiedenen Stellvertreter des Canon 434, ü2 aufgezählt werden 50.
1SCHOTS austfallen oder verhindert sind, stelle der Hingegen oilt
Eparchiera einen Administrator der Eparchie EKs darf keine Neuerung eingeführt werden.
guf41. Es ist sowohl dem Administrator WI1E dem Kpar-

DBe1 Sedisvakanz chierat nicht erlaubt, irgendetwas CU: das die
Be1 einer Sedisvakanz soll der Eparchierat inner- Rechte der Eparchie oder des 1SCHNOTS irgendwie

schmälern könnte.halb VO:  S acht agen ach der otifizierung dieser
Vakanz einen Administrator wählen, der seiner Es ist sowohl dem Administrator W1e dem Kpar-
Stelle die KEparchie leitet. chierat als auch jedem andern eriker oder Lalen

verboten, die Dokumente der bischöflichen Kurie
entwenden, zerstören, verbergen oder ab-Besondere Bestimmungen zuändern.

a) Im der Eparchiera: 2AUS irgendeinem Wenn S1e den Administrator der vakanten Kpar-
TUn nnNerha. der estimmten Tist keinen Ad- chie einsetzen, können jedoch weder der Patriarch
ministrator gewählt hat, geht die Bestimmung die- och der Kparchierat sich irgendeinen 'Teil der
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Jurisdiktion vorbehalten oder die usübung seiner Administration oder andere Funktionen, mit der
Gewaltbefristen Oder ihm andere 1nNschränkungen sS1e in der Eparchie betraut5 Rechenschaft

auferlegen. verlangen. Die gleichen Personen mussen dem NECU-

Nachdem der VO Patriarchen bezeichnete Ad- Bischofuch Rechenschaft ablegen ber die der
ministrator der Eparchie VOT dem Patriarchen das IC gehörenden Schriften unı Dokumente, die
Glaubensbekenntnis abgelegt hat, erhält die Ju- während der Sedisvakanz eventuell S1e elangt

Sind 55,risdiktion, die jedoch erst ausüben soll, nachdem
dem Eparchiera das Ernennungsschreiben des

Patriarchen vorgelegt hat. Darnach SO. dieses Eingreifen des Ebharchierates hei ANndern
Ernennungsschreiben sobald als möglich dem Fanl- Gelegenheiten
ZC11 Klerus seiner Eparchie ZUT Kenntnis bringen.

Der VO Eparchiera; rwählte Administrator a) Die Residenzialbischöfe übernehmen die Ver-
des vakanten Sitzes hingegen rhält, nachdem das waltung einer Eparchie kanonisch damıit, s1e
Glaubensbekenntnis abgelegt hat, unmittelbar die dem Eparchiera das Ernennungsschreiben des

Apostolischen Stuhles oder des Patriarchen VOLT-Jurisdiktion, ohne daß irgendeiner Bestätigung
edurite. welisen 56. Das gleiche LUL der Wei  ischof bei

Abberufung un Abdankung des m1n1- Übernahme se1nes Amtes >
Die Mitglieder des Eparchierates sind VO:  -Strators>}?. DiIie Abberufung des VO Eparchierat

erwählten dministrators der vakanten Eparchie Rechtes SCH itglieder der Eparchiesynode5
ist dem Römischen Apostolischen Stuhle vorbe- C) Während der edisvakanz verwaltet der erste

halten 52 Falls se1in Amt aufgibt, muß die ADb- Eparchierat den 7zweıten Schlüssel ZU. Geheim-
dankungsurkunde dem Eparchierat 1in authenti- chrank in der bischöflichen Kurile5°9. Dieser Ge-
scher ofm vorgelegt werden ist jedoch ihrer heimschrank darf während der Sedisvakanz VO:

Administrator 1U 1im Fall ingender otwendig-Gültigkeit nıcht nötig, der Rat die ankung
annımmt. KEs steht dem Eparchierat Z nach VDe- eit und in Gegenwart VO:  z wel1 Mitgliedern des
m1ss10N, Tod oder Abberufung des früheren Ad- Eparchierates geöflnet werden ©,
ministrators einen bezeichnen9 Auft dem Gebiet des Gerichtswesens erstreckt

e) Der Okonom unı der Eparchierat während der sich die Aufgabe des Eparchierates auf olgende
Sedisvakanz5 Fälle

Sofern der Patriarch oder der Eparchierat nıichts Der Bischof muß die Ansicht des Eparchierates
anderes vorgesehen aben, Fällt die erwaltung einholen, Eparchierichter, die innerhalb VO  e

Z7wel Eparchiesynoden verstorben sind oder ihrder Güter, die infolge der edisvakanz keinen Ad-
ministrator mehr besitzen, dem Okonomen Die Amt aAus irgendeinem Grund niedergelegt aben,
Abdankung des Ökonomen muß dem Patriarchen UfrC. andere Eparchierichter ersetzen®!.
oder dem Eparchierat 1in authentischer Oorm VOLI- Zur Absetzung VO: Eparchierichtern muß der
gelegt werden. Damit die Abdankung gültig ist, Bischof die Ansıcht des Eparchierates erfragen,
mul s1e der Patriarch ach 1  olung des Gutach- außer halte für angezeigt, davon abzusehen 62
tens der ständigen Synode annehmen. Die Zustim- Zur setzung oder Suspendierung VO  = Kurso-
mMung des Eparchierates ist nicht erfordert. Die 1CI1L und Pedellen, die 1mM Idienst des Gerichtes STE-

Wahl oder Ernennung eines ÖOkonomen hen, muß der Administrator der vakanten Eparchie
kommt, außerhalb der Patriarchate, dem Eparchie- die Zustimmung des Eparchierates einholen O:
Tat Es ist die absolute enrhe1 der Stimmen C1L- Um 1m Namen der Kathedrale oder des ischöf-
ordert. In den Patriarchaten kommt dem Pa- en Hauses VOL Gericht aufzutreten, muß der
triarchen Z mM1t Zustimmung der Bischöfe, die ein Hierarche die Ansicht oder das Einverständnis des
Amt mMIt Residenz der Kurie innehaben, den Eparchierates oder des Administrationsrates ein-

holen, oft das Streitobjekt einen elidwer AuUuS-Ökonomen wählen.
ollmachten des 1SCHOIS be1 der Amts- macht, der iıhr CGutachten oder ihre Zustimmung

übernahme erfordert hätte 1m Fall, daß das Objekt veräußert
werden sollteODer NECUC Bischof muß VO Eparchierat oder

VO Administrator, VO Ökonomen und den -
deren Klerikern, die während der edisvakanz ein
Amt innehatten, über ihr Amt, ihre Jurisdiktion,
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C des estens als uch für die Kirche desDer Ebparchiera und das Kanonikerkapitel
der Kathedrale Ostens SOWI1E die Ä1'Ilt€t der Römischen Kurie mMUus-

SCHIl VO den theologischen und disziplinären Gege-
In gewissen Kıiırchen des byzantinischen Rıiıtus (in benheiten des Zweiten Vatikanums ausgehen. Die
der rumänischen un: ruthenischen Kirche) Anden G des Zweiten Vatikanischen Konzzils wıird
WIr die Institution des Kanonikerkapitels der Ka- stark VO Ökumenismus un der bischöflichen
edrale DIie Synoden dieser Kirchen en dies- Kollegialität gepragt. Was das stliche rtchen-
bezüglich gesetzliche Bestimmungen erlassen. Das rtecht und die Beziehungen der Kurie den ÖOst-
Motuproprio «De ersonis )) bezieht siıch autf dieses kırchen betrifit, werden die Reformen den
Partikularrecht®s und erhebt Zu Kanon 1in Texten unı altungen VOL em 1n ichtung auf
Can.465, Y3 MPP ine größere Autonomie 1m Rahmen der lpatriar-

Can 464, MPP stellt das Kapitel dem Eparchierat en un SYNO  en Institution verlaufen, hat
doch das Konzilsdekret ber die katholischen Ust-gleich nbezug auf alle Rechte, die diesem in der

Leitung der Eparchie zukommen, ob der S1itz 1U  w kirchen anerkannt (9) daß der Patriarch mit seiner
besetzt, «verhindert )) oder vakant 1st. Synode normalerweise die oberste nNnstanz für alle

Überdies wird die Feier des Gottesdienstes 1n der Angelegenheiten se1NESs Patriarchats bildet. Was die
Kathedrale und Zanz allgemein die Verbindung des Gesetzestexte betrifit, die sich auf den Kparchierat
apıtels mit der Kathedrale un die Rechte un beziehen, mussen, WI1IEe bei andern Texten, die
Pfiichten, die einerse1its dem Kapitel un anderseits andere Gegenstände betreffen, die Klauseln n
dem Pfarrer der athedrale, sofern diese Arfkır- patriarchatibus » un! cextra patriarchatibus » 1m
che ist, zukommen, aufs gENAUECSTE geregelt 1n Can Sinne VO:  ; 7> drittes nea2 des Dekrets verstanden
466, MPP werden, das bestimmt: (Wo immer ein ernirte

eines bestimmten Rıitus außerhalb des Patriarchats-
gebietes eingesetzt wird, bleibt unfter ahrung

CHLUSS der sonstigen kirchenrechtlichen Bestimmungen
ZußRunftsperspektiven der Hierarchie seines Patriarchates angegliedert »  Z

Ebenso wird das in Y ı0 desselben Dekrets aufge-
Das Konzilsdekret ber die katholischen stkir- stellte Prinzip, daß aufdisziplinärem Gebiet die hÖ-
chen, das 21. November 1964 nläßlich der heren Erzbischöfe den Patriarchen gleichgestellt
Schlußfeier der Dritten Session des Zweiten Vati- sind, Ausgangspunkt andern Änderungen se1in
kanums promulgiert wurde, wird 1n Zukunft den mussen.
Ausgangspunkt bilden für die vielfältigen eIOF- Wie in jeder Gemeinschaft, verläuft die Ent-
MCN, die ihol den heute 1n Motuproprio-Form®® in wicklung der IC 1m Sinne der kollegialen
Geltung stehenden bschnitten des orlentalischen Verantwortlichkeit unı der Dezentralisierung.
Kirchenrechtes SsSOWwle in den och fertigzustellen- Die harten Lehren, die uns die eschichte ber den
den und publizierenden Projekten vorzuneh- Mißbrauch der persönlichen Gewalt auf allen Stu-
men sind. Die Kommission für die Redaktion un ten der Hierarchie erteilt hat, dürfen nıcht überse-

hen werden.Reyision der kanonischen Texte sowohl für die

ius AL Motu Proprio « De Personis ypıs Polyglottis Vatı- MPP, Can.462, yı I7 MPP, an.462, y2.
Canıs 195 /. Im folgenden zitiert mit MPP. I8 MPP, ‚an.4062, y 3 19 MPP, an.462, y 4.

Idem, Motu Proprio «De Religiosis, De Bonis Ecclesiae empo- MPP, an.462, N 5 21 MPP, ‚an. 463 22 MPP, Can. 459,
ralibus, De Verborum ignificatione, ypıs Polyglottis aticanıis 23 MPP, Can. 45 U, ü2 MPP, an.462,
195 55 (1L « De ‚ONIS Ecclesiae emporalıbus », folgenden zıtlert 25 MPP, Can. 440, 5
mMit PB). MPP, Can. 264, SI Hier geht CS ein besonderes Eingreifen

Idem, Motu Proprio «De Judic1is», ypıs Polyglottis aticanıis des Eparchierates Gunsten der Kathedrale, während Can. 261 des
1950O. Im folgenden zitiert mit MP J gleichen Motupropri0s allgemein dem Bischof allein die Ver-

« Die Residenzialbischöfe sind unmittelbare ÖOrdinarı11 und See- Wal der Güter seiner ‚parchie anvertraut. Ks ist klar, da dieses
enhirten in den ihnen anvertrauten Eparchien », Sa Can. 397 des besondere ingreifen des Eparchierates die Kompetenz des Eparchie-
Motu Proprio « De Personis ökonomen, die Can. 262, MPB umtissen WI1rd, nicht 1m geringsten

MPP, Can.429-431 MPP, Can.43 MPP, Can.438. schmälert, und auch nicht die Kompetenz des Administrationsrates,
MPP, ‚an. 439 MPP, ‚an.452-457 MPP, Can. 422-—4258. VO]  - der Can. 263, MPB handelt.

0 MPP, an.422 MPP, Can. 263 LI MPP, Can. 45 8466 MPB, Can. 281, Nn z vgl. Can. 279, $ I,
MPP.  9 Can 4060 13 MPP, an.458, 28 MPB, Can. 282, 2
MPP, ‚an.461, yı 15 MPP, ‚an.461, y2. zZU MPB, Can. ZU1, Y 3 (übersteigt die Pachtdauer be1i einem acht-
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71NS VOll ber Goldfranken eu1) ahrte, muß der Apostoli- allgemeinen Rechte dem Metropoliten zugesprochene Rolle C1I-

en.sche Stu! sein Einverständnis geben. Anm. d. Übers.).
30 MPB, Can. 291, 0 2, 406 MPP, Can. 470, 04
31 MPP, an.438, N4 und MPB Can. 262, 4: Entsprechend MPP, Can. 102—104, unbeschadet der besonderen

MPP, ‚aN. 453, Bestimmungen Cap. VIIL, Can. 467-482
33 MPP, Can. 45 MPP, Can. 494 3 25 MPB, Can. 243 MPP, an.471, SIı MPP, Can.473, 4.74, 475 > 476
36 MPB, ‚an.255, Y2. MPB, Can. 2y MPP. Gewöhnliche Vollmachten, die den Ordinarı11 loci YC-
238 MPB, (an. ZzU1, 2 währt sind, SsSOwle apostolische der patriarchale Reskripte zugunsten

Entsprechend MPP, ‚an 469. MPP, Can.458, $ 2, und 469 des rtüheren Bischots der früheren Vorsitzenden der Eparchie.
41 Entsprechend MPP, ‚an.470, $ ı, und unbeschadet der Verfü- 5 1 MPP, ‚an. 480. Entsprechend MPP, Can. 469

VO!]  - ‚an. 249, $ I, Die Ernennung geht den Römischen 523 Entsprechen MPP, ‚an. 470. MPP, Can. 481
Apostolischen Stuhl über, WC)] ein nützlicher Monat verstrichen ist, 55 MPP, Can.282 MPP, Can. 207, 3 MPP, an.419, y2
ohne daß ein Administrator erNaNnNnt Wwuf« 58 MPP, Can.424, N I, MPP, ‚an. 448, Y2.

AL Entsprechend MPP, Can. Z22U, S ı, Z MPP, Can. 449, Sı 61 MP], Can.42. 62 MP], Can. 44.
434 ach den verschiedenen Hypothesen, die in MPP, Can. 4.70, Y2 63 MP]J, Can. 69, 02 04 MP]J,25 yı

05 Provinzsynode VO]  - Alba, ulıa und Fagaras VO]  - 1872, tit.ins Auge gefaßt werden.
ach MPP, Can. 222 cap. V desgleichen VO!]  5 1882, tit. Ruthenische Synode VO']  - 1891,

45 MPP, Can. 470, 03 Hier handelt CS sich den nächsten Me- At. Cap. 16
66 Ehe, 1949;, Prozesse, 1050O, Ordensleute, zeitliche Güter untropoliten, der VO]  5 den nicht einem Patriarchen, Erzbischof der

Metropoliten unterstellten Bischöfen mit Gutheißun: des Römischen Begrifisbestimmungen, Ll Personen,
Heiuıigen es beauftragt wIird, ihnen gegenüber dauernd die erder-Korrespondenz 19 (1964/65) 434

Übersetzt VO!]  5 ugus Berz
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